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Verfahrensrechtliche Fragen der Neuererverordnung
Die Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED haben 
entsprechend dem Entwicklungsstand unserer sozialisti
schen Gesellschaft auf eine qualitative Veränderung der 
Neuerertätigkeit orientiert. Auf dieser Grundlage war 
es notwendig, die staatlich-rechtliche Leitung der Neu
erertätigkeit zu qualifizieren, und zwar sowohl generell 
als auch im Falle eines Konflikts zwischen Neuerer und 
Betrieb. Die Neuererverordnung/1/ trägt diesem Anlie
gen Rechnung. Mit dieser Verordnung wurde eine in
haltliche Erweiterung der Aufgaben der Betriebsleiter 
und der Gewerkschaften sowie des Tätigkeitsbereichs 
der Neuerer/2/ vorgenommen. Durch die Orientierung 
auf die sozialistische Gemeinschaftsarbeit wird die 
Neuerertätigkeit immer mehr als wissenschaftlich-tech
nisches Potential wirksam. .
Ein Weg zur qualifizierteren staatlich-rechtlichen Lei
tung der Neuerertätigkeit ist die Neuregelung zur 
Durchsetzung der Rechte der Neuerer im Falle eines 
Konflikts. Das kommt insbesondere in der Begründung 
der gerichtlichen Zuständigkeit für bestimmte Streit
fälle zwischen Neuerern und Betrieben zum Ausdruck. 
Die Neuererverordnung hat zur Durchsetzung der 
Rechte der Neuerer zwei verfahrensrechtliche Wege vor
gesehen :
— das Beschwerdeverfahren (§ 28 Abs. 1 NVO) und
— das Verfahren vor den gesellschaftlichen und staat

lichen Gerichten (§ 32 Abs. 1 und 2 NVO).

Das Beschwerdeverfahren

Nach der Neuererverordnung sind solche Leitungsent
scheidungen mit der Beschwerde anfechtbar, die sich auf 
die Einführung und Verwertung von Neuerungen/3/, auf 
das Vorliegen schutzfähiger Merkmale der Neuerungen 
und auf die rechtliche Sicherung entsprechender Erfin
dungen beziehen (§ 28 Abs. 1 NVO). Diese Entscheidun
gen treffen die zuständigen Leiter, zu denen nach § 7 
Abs. 1 NVO neben den Leitern der Betriebe die leiten
den Mitarbeiter und die Meister gehören.
Die Leiter der volkseigenen Betriebe einschließlich der 
Kombinate handeln im Sinne des Wirtschaftsrechts als 
Organ des Betriebes (§ 45 Abs. 1 der VO über die Auf
gaben, Rechte und Pflichten des volkseigenen Produk
tionsbetriebes vom 9. Februar 1967 [GBl. II S. 121], § 9 
Abs. 2 der VO über die Bildung und Rechtsstellung von 
volkseigenen Kombinaten vom 16. Oktober 1968 [GBl. II 
S. 963]) nach dem Prinzip der Einzelleitung der Wirt
schaft und der persönlichen Verantwortung des Leiters 
für diese Handlungen gegenüber unserem Staat. Damit 
sind die Leiter der Betriebe berechtigt, alle Befugnisse 
der Betriebe auszuüben, unabhängig von der Art der 
zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse. Diese Entschei
dungsbefugnisse üben sie auch in dem Rechtsverhältnis 
zwischen Betrieb und Neuerer aus, das durch die Neu
ererverordnung geregelt wird. § 1 Abs. 2 der Neuerer
verordnung gewährt diese Befugnisse der Betriebsleiter 
in neuererrechtlichen Fragen auch den Leitern von Be
trieben volkseigener Kombinate, die im Wirtschafts
recht diese Organstellung nicht einnehmen.
Nach der Neuererverordnung stehen auch den leitenden IV

IV Verordnung über die Förderung der Tätigkeit der Neuerer 
und Rationalisatoren in der Neuererbewegung — Neuerer- 
Verordnung — vom 22. Dezember 1971 (GBl. II 1972 S. 1).
121 Nach § 2 Abs. 1 NVO werden unter diesem Begriff auch 
die Rationalisatoren erfaßt.
/3/ Dieser Begriff erfaßt nach § 22 Abs. 1 Ziff. 1 NVO sowohl 
N'euererleistungen auf Grund von Neuerervereinbarungen als 
auch Neuerervorschläge.

Mitarbeitern und den Meistern die Entscheidungsbefug
nisse in den genannten neuererrechtlichen Fragen zu. 
Als leitende Mitarbeiter sind in den volkseigenen Be
trieben in erster Linie die Fachdirektoren anzusehen, 
die im Rahmen ihres Aufgaben- und Verantwortungs
bereichs berechtigt sind, den Betrieb im Rechtsverkehr 
zu vertreten (§ 45 Abs. 2 BetriebsVO). Zu den leitenden 
Mitarbeitern in diesem Sinne gehören auch die Leiter 
der Betriebe volkseigener Kombinate, die ebenfalls be
rechtigt sind, in ihrem Aufgaben- und Verantwortungs
bereich das Kombinat im Rechtsverkehr zu vertreten 
(§ 45 Abs. 2 BetriebsVO, § 9 Abs. 2 KombinatsVO). Sie 
nehmen auf neuererrechtlichem Gebiet die Aufgaben 
der Leiter der Betriebe wahr. Neben den Meistern ha
ben auch die Abteilungsleiter und andere Leiter von 
Arbeitskollektiven Entscheidungsbefugnisse bei der 
Aufgabenstellung für Neuerer und bei der Benutzung 
und Anerkennung von Ergebnissen der Neuerertätig
keit. Zu ihrer Beratung werden Neuererbrigaden tätig 
(§ 7 Abs. 5 NVO).
Der Geltungsbereich der Neuererverordnung erstreckt 
sich aber nicht nur auf volkseigene Betriebe und Kom
binate, sondern gemäß § 1 Abs. 1 NVO auch auf zen
trale und örtliche Staatsorgane, wirtschaftsleitende Or
gane, staatliche Einrichtungen, sozialistische Genossen
schaften u. a.
Die Entscheidungsbefugnisse der sozialistischen Genos
senschaften können sowohl von der Mitgliederversamm
lung als auch vom Vorstand als dem kollektiven Lei
tungsorgan der Genossenschaft wahrgenommen werden. 
Diese Regelung erfährt für neuererrechtliche Fragen 
durch § 7 Abs. 6 NVO insofern eine Einschränkung, als 
die Aufgaben der Leiter der Betriebe auf diesem Ge
biet nur dem Vorstand der Genossenschaft obliegen. 
Diese neuererrechtliche Regelung geht davon aus, daß 
die Mitgliederversammlung in der Regel nur grund
sätzliche Leitungsentscheidungen treffen soll, mit denen 
über einen längeren Zeitraum bestimmte Verhaltens
weisen geregelt werden. Der Vorsitzende und die Vor
standsmitglieder werden nach § 7 Abs. 1 NVO als lei
tende Mitarbeiter in Neuererrechtsfragen tätig. Darüber 
hinaus sind auch in den sozialistischen Genossenschaf
ten den Meistern, Abteilungsleitern und anderen Lei
tern von Arbeitskollektiven nach entsprechender Bera
tung in der Neuererbrigade gemäß § 7 Abs. 5 NVO Be
fugnisse zur Entscheidung neuererrechtlicher Probleme 
eingeräumt.
Es entspricht den Grundsätzen unserer sozialistischen 
Demokratie, daß die wichtigsten, den Neuerer unmittel
bar betreffenden Leitungsentscheidungen durch die Be
schwerde des Neuerers anfechtbar sind. Diese Leitungs
maßnahmen sind in § 28 Abs. 1 NVO aufgeführt. Nach 
dieser Bestimmung haben die Neuerer nicht nur das 
Recht, gegen die Verzögerung von Entscheidungen über 
ihre Neuerungen, gegen die Verzögerung von Prüfungen 
auf Vorliegen schutzfähiger Merkmale und der recht
lichen Sicherung ihrer Erfindungen und gegen die Ver
zögerung der Benutzung vorzugehen, sondern auch ge
gen die vollständige oder teilweise Ablehnung der Be
nutzung ihrer Neuerungen, gegen die Abgabe ihrer 
Neuerervorschläge an einen fachlich zuständigen Be
trieb oder an das übergeordnete Organ und gegen die 
nicht umfassende Benutzung sowie die nicht erfolgende 
Weiterleitung ihrer Neuerungen zur Benutzung in an
deren Betrieben.
Wichtig ist die Regelung, daß die von Neuerern einge
legten Beschwerden, denen nicht abgeholfen wird, der
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